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N I E D E R S C H R I F T 

 

Aufgenommen über die am Donnerstag, dem 9. Juni 2022, im Festsaal des Rathauses 

Wolfsberg stattgefundene Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg. 

 

BEGINN: 17.00 Uhr 

 

 
A N W E S E N D E: 

 

 

VORSITZENDER:  Bürgermeister DI (FH) Hannes Primus 

 

VIZEBÜRGERMEISTER: Alexander Radl, Dr. Michaela Lientscher 

 

DIE STADTRÄTE: Mag. Isabella Theuermann, Christian Stückler, 

Mag. Jürgen Jöbstl 

 

DIE GEMEINDERÄTE: Mag. Melanie Reiter, NRAbg. Ing. Johann Weber, Johanna 

 Cesar, Harry Koller, Patrick Gößler, Susanne Dohr,  

Waltraud Beranek, Karl Heinz Smole, Klaus Penz, Claudia 

Samitsch B.A. MA, Angelika Stengg, Hannes-Günther Hubel, 

Gino Weißegger, Melanie Kraxner, Marion Schuhai BSc, 

Bernhard Kainz, Alexander Kirisits, Jürgen Nickel, Mag. Julia 

Mori, Jürgen Maier, Mag. Hermann Angerer, Stefanie Pirker 

 

ERSATZMITGLIEDER: GR Özlem Monsberger-Aslan, GR Jasmin Joham, 

 GR Christoph Zöber, GR Guido Weber, GR Renate Nasr, 

 GR Maximilian Gutschi, GR Mag. Michael Holzer 

 

Die Gemeinderatsmitglieder Miriam Mayer-Sommeregger, Karl Manfred Pichler, Peter 

Pichler, Dr. Peter Zernig, Armin Eberhard, STR Josef Steinkellner und Reinhard Stückler 

haben sich für die Teilnahme an dieser Gemeinderatssitzung entschuldigt. 
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VOM STADTGEMEINDEAMT: 

Mag. Dr. Barbara Köller 

Mag. Dr. Jörg Fellner 

Thomas Schmid 

Johann Zoder 

Sonja Simonjan 

 

DIE SCHRIFTFÜHRER: 

Evelyn Vallant, Julia Eberhard 

 

 
T A G E S O R D N U N G 

 

1.  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

Bürgermeister DI (FH) Hannes Primus begrüßt die erschienenen Mitglieder des 

Stadt- und Gemeinderates, stellt die Beschlussfähigkeit und die ordnungsgemäße Einbe-

rufung der Sitzung gemäß den Bestimmungen des § 35 Abs. 1 und 2 der Kärntner Allge-

meinen Gemeindeordnung fest und eröffnet die heutige Sitzung. 

 

 

TAGESORDNUNGSPUNKT 2: 

 

Für die Mitunterfertigung der Niederschrift über die heutige Gemeinderatssitzung werden 

gemäß § 45 Abs. 4 der K-AGO die Mitglieder  

 

GR Harry Koller und GR Jürgen Maier 

 

nominiert. 

 

 

3. Fragestunde. 

 

Gemäß § 46 der K-AGO ist vor Eingehen in die Tagesordnung eine Fragestunde  

abzuhalten. Es liegt keine Anfrage vor. Daher kann die Fragestunde entfallen. 
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3.1 Verleihung der Ehrennadel in Gold der Stadt Wolfsberg von Amts wegen. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 24.5.2022, Punkt 8, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 12) 
 

 Zahl: 062-00-D/53877/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, 

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 24.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 8.6.2022 einstimmig: 

Der Verleihung der Ehrennadel in Gold der Stadt Wolfsberg an Herrn  

Dr. Andreas Schrepfer wird zugestimmt. 

 

 

3.2 Marktordnung neu. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 24.5.2022, Punkt 9, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 5) 
 

 Zahl: 828-00-D/54871/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, 

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 24.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 8.6.2022 einstimmig: 

1) Die neue Wolfsberger Marktordnung wird in der vorliegenden Fassung  

genehmigt. 

2) Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Wolfsberg wird ermächtigt, Dritte mit 

der Organisation und Durchführung von Märkten zu betrauen, wenn die ge-

setzlichen Voraussetzungen sowie die Voraussetzung der Marktordnung 

vorliegen und sonst keine Gründe gegeben sind, die dagegen sprechen. 
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3.3  Gst. 884/4 (Teil) KG Thürn; Umwidmung von „Grünland – Land- und 

Forstwirtschaft“ in „Grünland – Versickerungsbecken“ im Ausmaß von 

ca. 674 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 24.5.2022, Punkt 11, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 14) 
 

 Zahl: 032-01-1076/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 24.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 8.6.2022 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Grundstückes 884/4 KG Thürn im Ausmaß von ca. 674 m² 

wird von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Grünland – Versickerungs-

becken“ umgewidmet. 

 

 

3.4 Umwidmung des Gst. 633/1 (Teil) KG Unterleidenberg 

a) von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – Dorfgebiet“ 

im Ausmaß von ca. 258 m², 

b) von „Grünland – Garten- und Gerätehütte“ in „Bauland – Dorfgebiet“ 

im Ausmaß von ca. 84 m² und 

c) von „Bauland – Dorfgebiet“ in „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ 

im Ausmaß von ca. 200 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 24.5.2022, Punkt 12, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 15) 
 

 Zahl: 032-01-1051/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 24.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 8.6.2022 einstimmig: 

a) Eine Teilfläche des Grundstückes 633/1 KG Unterleidenberg im Ausmaß von 

ca. 258 m² wird von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – 

Dorfgebiet“ umgewidmet. 

b) Eine Teilfläche des Grundstückes 633/1 KG Unterleidenberg im Ausmaß von 

ca. 84 m² wird von „Grünland – Garten- und Gerätehütte“ in „Bauland – 

Dorfgebiet“ umgewidmet. 

c) Eine Teilfläche des Grundstückes 633/1 KG Unterleidenberg im Ausmaß von 

ca. 200 m² wird von „Bauland – Dorfgebiet“ in „Grünland – Land- und Forst-

wirtschaft“ umgewidmet. 

 

 



- 5 - 

 

3.5  Gst. 635 (Teil) und 639/1 (Teil) je KG Waldenstein; Umwidmung von 

„Bauland – Dorfgebiet“ in „Grünland - Lagergebäude“ im Gesamtausmaß 

von ca. 422 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 24.5.2022, Punkt 13, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 16) 
 

 Zahl: 032-01-0977/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 24.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 8.6.2022 einstimmig: 

Teilflächen aus den Grundstücken 635 und 639/1 KG Waldenstein im Ausmaß 

von ca. 422 m² werden unter Auflagen von „Bauland – Dorfgebiet“ in  

„Grünland – Lagergebäude“ umgewidmet. 

 

 

3.6  Gst. 323/2 (Teil) KG Hartelsberg; Umwidmung von „Grünland – Land- und 

Forstwirtschaft“ in „Grünland – Garage“ im Ausmaß von ca. 224 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 24.5.2022, Punkt 14, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 17) 
 

 Zahl: 032-01-0979/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 24.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 8.6.2022 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Grundstückes 323/2 KG Hartelsberg im Ausmaß von  

ca. 224 m² wird unter Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in 

„Grünland – Garage“ umgewidmet. 
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3.7  Gst. 831/3 Neu (Teil) KG Gräbern-Prebl; Umwidmung von „Grünland – 

Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – Dorfgebiet“ im Ausmaß von 

ca. 230 m²  

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 24.5.2022, Punkt 15, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 18) 
 

 Zahl: 032-01-0978/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 24.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 8.6.2022 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Grundstückes 831/3 Neu KG Gräbern-Prebl im Ausmaß von 

ca. 230 m² wird unter Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in 

„Bauland – Dorfgebiet“ umgewidmet. 

 

 

3.8  Gst. 459/1 (Teil) KG St. Margarethen; Umwidmung von „Grünland – Land- 

und Forstwirtschaft“ in „Bauland – Wohngebiet“ im Ausmaß von 

ca. 9.446 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 24.5.2022, Punkt 16, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 19) 
 

 Zahl: 032-01-0583/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (22) und den Stimmen der FPÖ (5) gegen die Stimmen der ÖVP (6) und die Stim-

men der GRÜNEN (2), sohin 27 : 8,: 

Teilflächen aus dem Grundstück 459/1 KG St. Margarethen im Ausmaß von  

ca. 9.446 m² werden unter Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirt-

schaft“ in „Bauland – Wohngebiet“ umgewidmet. 

 

 

3.9  Gst. 459/1 (Teil) KG St. Margarethen; Bebauungsverpflichtung und  

Verpflichtung zur Errichtung eines Trapezgerinnes. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 24.5.2022, Punkt 17, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 20) 
 

 Zahl: 032-01-0869/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (22) und den Stimmen der FPÖ (5) gegen die Stimmen der ÖVP (6) und die Stim-

men der GRÜNEN (2), sohin 27 : 8,: 
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1) Die Bebauungsverpflichtung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

2) Der Realisierung der hinterlegten Sicherheit bei nicht fristgerechter Bebau-

ung der Teilfläche aus dem Grundstück 459/1 KG St. Margarethen bzw. bei 

nicht fristgerechter Errichtung des Trapezgerinnes (sofern durch den  

Gemeinderat keine weitere Erstreckung der Bebauungsfrist gewährt wird) 

wird zugestimmt. 

 

 

3.10 Gst. 288/26 KG Unterleidenberg; Nachtrag zur Bebauungsverpflichtung. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 24.5.2022, Punkt 10, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 13) 

 

 Zahl: 032-01-1084/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 24.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 8.6.2022 einstimmig: 

a) Der Nachtrag zur Bebauungsverpflichtung wird in der vorliegenden Fassung 

genehmigt. 

b) Der Realisierung der hinterlegten Sicherheit bei nicht fristgerechter Bebau-

ung des Grundstückes 288/26 KG Unterleidenberg wird zugestimmt. 

 

 

3.11 GRÜNE-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin GR Susanne Dohr 

et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 K-AGO vom 

27.4.2022 betreffend „Beitritt zum Bodenbündnis Österreich“.  

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 24.5.2022, Punkt 18, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 21) 
 

 Zahl: 032-00-D/54561/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung,  

Wolfsberger Stadtwerke und Märkte vom 24.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 8.6.2022 einstimmig: 

Dem selbstständigen Antrag gemäß § 41 K-AGO vom 27.4.2022 der GRÜNEN-

Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin GR Susanne Dohr et al.) betreffend 

„Beitritt zum Bodenbündnis“ wird zugestimmt. 
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4. Gst. .26 KG Wolfsberg Untere Stadt; Pop-Up-Store – Fördervereinbarung. 

(Stadtrat vom 18.5.2022, Punkt 9) 
 

 Zahl: 789-06-0976/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 18.5.2022 einstimmig: 

Die Fördervereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

4.1 LWL Anbindung VS St. Michael – Bereitstellung von finanziellen Mitteln; 

Außerplanmäßige Mittelverwendung gemäß § 13 K-GHG. 

 (Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 27) 
 

 Zahl: 900-00-D/58432/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Die außerplanmäßige Mittelverwendung gemäß § 13 K-GHG in der Höhe von 

€ 62.300,-- für die LWL Anbindung VS St. Michael wird in der vorliegenden  

Fassung genehmigt. 

 

 

4.2 Gst. .36 KG Wolfsberg Obere Stadt; Pop-Up-Store – Fördervereinbarung. 

 (Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 29) 
 

 Zahl: 789-06-D/55979/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Die Fördervereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

4.3 Gst. .116 KG Wolfsberg Untere Stadt; Pop-Up-Store – Förderverein- 

barung.  

 (Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 30) 
 

 Zahl: 789-06-D/57624/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Die Fördervereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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5. ARGE Naturschutz – Anlegen von Blumenwiesen; Gst. 85 KG 77258  

Wolfsberg Obere Stadt (Teil) und Gst. 130 KG 77240 Schwemmtratten 

(Teil) – Vereinbarung. 

 (Stadtrat vom 18.5.2022, Punkt 11) 

 

 Zahl: 363-00-D/52422/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 18.5.2022 einstimmig: 

Die Vereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

6. Feststellung des Prüfungsberichtes vom 23.5.2022 betreffend  

„2. Überprüfung der Stadtkasse für das Jahr 2022“. 
 

 Zahl: 900-00-D/55948/2022 

 

Der Gemeinderat nimmt den Prüfungsbericht einstimmig zur Kenntnis. 

 

 

7. Feststellung des Prüfungsberichtes vom 23.5.2022 betreffend  

„Wolfsberger Stadtwerke GmbH – Überprüfung des 4. Quartalsberichts 

2021“. 

 

 Zahl: 900-00-D/55953/2022 

 

Der Gemeinderat nimmt den Prüfungsbericht einstimmig zur Kenntnis. 

 

 

8. Nachwahlen in Ausschüsse. 

 

 Zahl: 004-04-D/59031/2022 

 

Auf Grund des zugegangenen Wahlvorschlages erklärt Bürgermeister DI (FH) Hannes  

Primus: 

 

1. Herrn GR Patrick Gößler als sonstiges Mitglied im Ausschuss Nr. 3 (Ausschuss 

für Kunst & Kultur, Gesundheit und Soziales) und 

 

2. Frau GR Angelika Stengg als sonstiges Mitglied im Ausschuss Nr. 8 (Kontroll-

ausschuss) 

für gewählt. 
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9. Marktgebührenordnung neu. 

 (Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 6) 
 

 Zahl: 828-00-D/56876/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Die Marktgebührenordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

10. Schönsonntag- und Kolomonimarkt – Nachtrag zum Vertrag. 

 (Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 7) 
 

 Zahl: 828-00-D/56874/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

1) Der Nachtrag zum Vertrag vom 24.6.2004/11.10.2004 wird in der vorliegen-

den Fassung genehmigt. 

2) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg 

wird beauftragt und bevollmächtigt, in der Generalversammlung der Wolfs-

berger Stadtwerke GmbH den Nachtrag zum Vertrag vom 26.4.2004/ 

11.10.2004 in der vorliegenden Fassung zu beschließen. 

 

 

11. LWL Anbindung St. Michael – Vereinbarung mit der Wolfsberger 

Stadtwerke GmbH. 

 (Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 8) 

 

 Zahl: 858-00-D/57508/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

a) Die Vereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

b) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg 

wird bevollmächtigt in der Generalversammlung der Wolfsberger Stadt-

werke GmbH angeführte Vereinbarung zu beschließen. 
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12. Bundesministerium für Inneres, vertreten durch die Landespolizei- 

direktion Kärnten; Abschluss eines Mietvertrages für einen Büroraum. 

 (Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 51) 
 

 Zahl: 029-00-D/58423/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Der Mietvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

13. Gst. 26/30 KG Reding; Nachtrag zum Bestandvertrag – Errichtung einer 

Freiluft-Sporthalle. 

 (Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 23) 
 

 Zahl: 262-01-D/55535/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Der Nachtrag zum Bestandvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

14. Mountainbike-Strecke Preims; Nachtrag zum Radfahr- und Mountainbike-

vertrag. 

 (Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 24) 

 

 Zahl: 269-00-D/56877/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Der Nachtrag zum Radfahr- und Mountainbikevertrag wird in der vorliegenden 

Fassung genehmigt. 

 

 

15. Gst. 286/25 und 286/27 je KG Priel; Fördervereinbarung.  

 (Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 25) 
 

 Zahl: 422-00-D/55971/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Die Fördervereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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16. Gst. 286/25 und 286/27 je KG Priel; Fördervereinbarung.  

 (Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 26) 
 

 Zahl: 422-00-D/55966/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Die Fördervereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

17. Beschlussfassung einer Verordnung, mit der die Kurzparkzonen- und 

Parkgebühren-Verordnung für den Zeitraum von 15.6. bis 21.6.2022 

(Schönsonntag-markt) außer Kraft gesetzt wird. 

 (Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 31) 
 

 Zahl: 640-00-1133/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

18. Beschließung einer Verordnung betreffend die Auflassung einer Fläche im 

Ausmaß von 31 m² aus dem öffentlichen Gut sowie die Übernahme einer 

Fläche im Ausmaß von 19 m² in das öffentliche Gut, KG St. Michael. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

 31.5.2022, Punkt 4, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 33) 
 

 Zahl: 032-00-D/53205/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 31.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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19. Nachtrag zur Vereinbarung betreffend die Aufschließung der Gst. 18/3 bis 

18/7 inkl. Aufschließungsstraße Gst. 18/2 je KG St. Margarethen. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

 31.5.2022, Punkt 5, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 34) 

 

 Zahl: 032-00-D/55949/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 31.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

a) Der Nachtrag zur Aufschließungsvereinbarung wird in der vorliegenden 

Fassung genehmigt.  

b) Der Wolfsberger Stadtwerke GmbH wird die Genehmigung zur Unterferti-

gung der gegenständlichen Vereinbarung erteilt. 

 

 

20. Abschluss eines Sondernutzungsvertrages zwischen dem Land Kärnten 

 (Landesstraßenverwaltung) und der Stadtgemeinde Wolfsberg für die 

Errichtung eines Verkehrsspiegels an der L140 Gemmersdorfer Straße, 

Km 1,700 (Ausfahrt: Am Weißenbach). 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

 31.5.2022, Punkt 9, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 35) 
 

 Zahl: 640-00-1043/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 31.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Der Sondernutzungsvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

21. Genehmigung Finanzierungsansuchen und –vertrag für die notwendigen 

 Gewässerpflegemaßnahmen für den Auenbach für 2023/2024. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

 31.5.2022, Punkt 11, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 36) 

 

 Zahl: 631-00-D/56394/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 31.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Das Finanzierungsansuchen und -vertrag wird in der vorliegenden Fassung ge-

nehmigt.  
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22. Genehmigung Finanzierungsansuchen und –vertrag für die notwendigen 

 Gewässerpflegemaßnahmen für den Weißenbach für 2023/2024. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

 31.5.2022, Punkt 12, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 37) 

 

 Zahl: 631-00-D/56393/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 31.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

Das Finanzierungsansuchen und -vertrag wird in der vorliegenden Fassung ge-

nehmigt.  

 

 

23. Änderung des Gemeindejagdgebietes Rieding-Hartelsberg – Nachtrag. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

 31.5.2022, Punkt 13, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 38) 

 

 Zahl: 747-00-D/56359/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 31.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

1) Die Richtigstellung des Beschlusses des Gemeinderates vom 20.2.2020 

betreffend die Jagdgebietsfestellung des Jagdgebietes Rieding-Hartelsberg 

wird dahingehend, dass das Gemeindejagdgebiet Rieding-Harterlsberg 

richtigerweise eine Fläche von 1.324,6644 ha (davon 1.234,6565 ha jagdlich 

nutzbar) aufweist, genehmigt. 

2) Die Weiterleitung des Richtigstellungsantrages an die Bezirkshauptmann-

schaft wird genehmigt. 

3) Der Nachtrag zum Jagdpachtvertrag mit der Jagdgesellschaft Rieding-

Hartelsberg wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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24. Änderung des Gemeindejagdgebietes Vordergumitsch – Nachtrag. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

 31.5.2022, Punkt 14, Stadtrat vom 8.6.2022, Punkt 39) 
 

 Zahl: 747-00-D/56358/2022 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 31.5.2022 und dem Beschluss des Stadtrates vom 8.6.2022 einstimmig: 

1) Die Richtigstellung des Beschlusses des Gemeinderates vom 20.2.2020 

betreffend die Jagdgebietsfestellung des Jagdgebietes Vordergumitsch wird 

dahingehend, dass das Gemeindejagdgebiet Vordergumitsch richtigerweise 

eine Fläche von 1.284,0775 ha (davon 1.058,5640 ha jagdlich nutzbar) 

aufweist, genehmigt. 

2) Die Weiterleitung des Richtigstellungsantrages an die Bezirkshauptmann-

schaft wird genehmigt. 

3) Der Nachtrag zum Jagdpachtvertrag mit dem Jagdverein Vordergumitsch 

wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

ANTRAG: Zahl: 612-01-P22-003526 

ÖVP-Fraktion 

 

Betreff: Ein Sackerl fürs Gackerl – Adieu Plastiksackerl! 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsge-

bäude und Umwelt zugewiesen. 

 

Ende: 18.22 Uhr 

 

 

Die Gemeinderäte: Der Bürgermeister: 

GR Harry Koller eh. 

GR Jürgen Maier eh. 

 _____________________ 

 DI (FH) Hannes Primus 

 


